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Fast 1000 Schwerbehinderte in der
Seenplatte warten auf Jobchancen
In der Seenplatte sind fast 1000 schwerbehinderte

Menschen auf Jobsuche. Die Abgabe für Firmen verdoppelt
sich, was Unternehmen zur Beschäftigung anregen soll.

Die Arbeitsmarktlage für schwerbehinderte Menschen in der
Seenplatte bleibt angespannt. Aktuell sind 991 Personen auf der
Suche nach einer Anstellung, was einen Anstieg von 27
Bewerbern im Vergleich zum Vormonat darstellt. Dies
verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen viele Menschen
mit Behinderungen stehen. Ein erheblicher Teil dieser Bewerber
könnte jedoch nicht arbeitslos sein, wenn die gesetzlichen
Vorgaben besser umgesetzt würden. Laut dem Sozialgesetzbuch
sind Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern verpflichtet,
etwa fünf Prozent ihrer Stellen mit schwerbehinderten Menschen
zu besetzen. Dies bedeutet, dass bei einer Unternehmensgröße
von 20 bis 40 Angestellten mindestens eine Stelle für eine
schwerbehinderte Person bereitgestellt werden müsste.

Der Grund für die hohe Anzahl an Arbeitsuchenden kann
vielfältig sein. Neben dem Mangel an geeigneten Bewerbungen
kann es für viele Unternehmen auch wirtschaftlich sinnvoller
erscheinen, die fällige Ausgleichsabgabe zu zahlen, statt diese
qualifizierten Mitarbeiter einzustellen. Diese Abgabe bewegt sich
zwischen 140 Euro und 360 Euro, abhängig von der Anzahl der
schwerbehinderten Beschäftigten im Unternehmen. Es ist jedoch
zu beachten, dass diese Abgabe nächstes Jahr verdoppelt wird,
was viele Unternehmen dazu anregen könnte, ihre
Einstellungspolitik zu überdenken.



Veränderung in den Beschäftigungsquoten

Die neusten Statistiken zeigen, dass zwar viele Arbeitgeber
behaupten, sie könnten sich „freikaufen“, aber die Daten
sprechen eine andere Sprache. Laut Ronny Steeger,
Pressesprecher der Neubrandenburger Arbeitsagentur, erfüllen
336 von 551 Firmen in der Region ihre Verpflichtungen
vollständig, was über 60 Prozent ausmacht. Insbesondere
größere Unternehmen setzen sich anscheinend erfolgreicher mit
der Integration von Menschen mit Behinderungen auseinander.
Sie erreichen sogar eine Quote von 86 Prozent der gesetzlich
geforderten Besetzungen.

Von den fast 1900 besetzten Stellen bleiben trotzdem etwa 300
einverso, die aus 215 Firmen stammen, die ihre Verpflichtungen
nur unzureichend oder gar nicht erfüllen. Diese Situation wirft
Fragen auf, warum nicht mehr Unternehmen aktiv werden, um
diese wichtigen Plätze zu besetzen und damit den betroffenen
Menschen eine Chance auf Teilhabe zu ermöglichen.

Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber

Die Arbeitsagentur hat bereits erkannt, dass die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen nicht nur eine gesetzliche Pflicht
darstellt, sondern auch eine wertvolle Bereicherung für die
Unternehmen sein kann. Bewerber mit abgeschlossener
Ausbildung weisen oft eine höhere Motivation und Loyalität auf
als der Durchschnitt. In diesem Kontext wird die
Ausgleichsabgabe als potenzieller Anreiz in den Raum gestellt,
um die Unternehmen zu ermutigen, mehr Stellen zu besetzen.

Darüber hinaus stehen verschiedenen Förderungen zur
Verfügung, die Unternehmen bei der Einstellung von Menschen
mit Behinderungen unterstützen. Diese können unter anderem
für die Anpassung von Arbeitsplätzen oder für
Eingliederungszuschüsse verwendet werden. Die Arbeitsagentur
ermutigt die Firmen, den Kontakt mit ihrem Arbeitgeberservice
zu suchen, um mehr über diese Fördermöglichkeiten zu



erfahren.

Ergänzend dazu bietet einheitliche Ansprechstellen für
Arbeitgeber Hilfe, um Fragen zur Ausbildung und
Berufsbegleitung von schwerbehinderten Menschen zu klären.
Vier solcher Ansprechstellen existieren in Mecklenburg-
Vorpommern, darunter in Rostock, Schwerin, Stralsund und
Neubrandenburg. Diese Institutionen fungieren als wertvolle
Ressourcen, um die Berücksichtigung und Integration von
Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu fördern.

Trotz der bestehenden Herausforderungen zeigt sich, dass
immer mehr Arbeitgeber die Wichtigkeit der Bereitstellung von
Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen erkennen. Die
kommenden Veränderungen der Ausgleichsabgabe könnten
dazu führen, dass nicht nur die gesetzliche Erfüllung, sondern
auch die soziale Verantwortung verstärkt im Fokus steht.

Die Integration von Menschen mit Behinderungen in den
Arbeitsmarkt spielt eine entscheidende Rolle für die soziale
Gerechtigkeit und die wirtschaftliche Stabilität. In Deutschland
liegt der rechtliche Rahmen für die Beschäftigung von
schwerbehinderten Menschen im Sozialgesetzbuch IX, das die
Rechte dieser Gruppe schützt und Anreize für Arbeitgeber
schafft, sie einzustellen. Trotz dieser rechtlichen Vorgaben gibt
es weiterhin Herausforderungen, die sowohl auf den
Arbeitsmarkt als auch auf die betroffenen Personen erhebliche
Auswirkungen haben.

Die Rolle der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Menschen
mit Behinderungen ist ebenfalls entscheidend. Oft bestehen
Vorurteile über die Fähigkeiten dieser Personen, was zu einer
Diskrepanz zwischen der gesetzlichen Verpflichtung zur
Beschäftigung und der tatsächlichen Umsetzung führt.
Arbeitgeber könnten Bedenken haben, ob sie den
Anforderungen und Bedürfnissen schwerbehinderter Mitarbeiter
gerecht werden können.



Unterstützungsangebote und deren
Wirkung

Das Engagement von Arbeitsagenturen und speziellen
Förderprogrammen ist entscheidend, um die Beschäftigung von
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen. Die Bundesagentur
für Arbeit bietet verschiedene Programme an, die finanzielle
Zuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten
Arbeitnehmern vorsehen. Solche Maßnahmen können dazu
beitragen, die finanziellen Belastungen für Arbeitgeber zu
reduzieren und die Arbeitsplatzgestaltung zu fördern.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die zunehmende Bereitschaft
von Unternehmen, Diversity-Management als einen wichtigen
Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie zu betrachten. Dies
zeigt sich darin, dass immer mehr Unternehmen
schwerbehinderte Menschen aktiv einstellen und deren
Kompetenzen wertschätzen. Eine inklusive Unternehmenskultur
kann nicht nur die Arbeitszufriedenheit erhöhen, sondern auch
zu einer verbesserten Teamdynamik und Innovation führen.

Aktuelle Statistiken und deren Bedeutung

Laut einem Bericht der Bundesagentur für Arbeit lag die
Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen in
Deutschland im Jahr 2022 bei rund 5,7 %. Das entspricht einem
Anstieg im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren, zeigt
jedoch, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt. Ein
Vergleich der Bundesländer zeigt, dass es signifikante
Unterschiede in der Integration schwerbehinderter Menschen in
den Arbeitsmarkt gibt, wobei einige Regionen besser
abschneiden als andere. Ein Beispiel ist das Bundesland
Nordrhein-Westfalen, wo die Beschäftigungsquote bei 6,1 %
liegt, während in Sachsen-Anhalt nur etwa 4,5 % der
schwerbehinderten Menschen erwerbstätig sind. Dies
verdeutlicht die Notwendigkeit regionaler Strategien zur
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration.



Um die Chancen für Menschen mit Behinderungen weiter zu
erhöhen, müsste nicht nur die Zahl der Arbeitsplätze gesteigert
werden, sondern auch das Bewusstsein für die Fähigkeiten und
Potenziale dieser Arbeitnehmer in der breiten Gesellschaft
geschärft werden. Schulungsprogramme für Arbeitgeber und
Sensibilisierungskampagnen könnten entscheidende Schritte in
diese Richtung sein.
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